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Antrag

der Abgeordneten Christa Stewens, Markus Blume, Johannes Hintersberger, Dr. Otto Hünnerkopf, Alexander König, Christa Matschl, Martin Neumeyer, Reinhard Pachner, Sylvia Stierstorfer, Dr. Thomas Zimmermann CSU,
Dr. Otto Bertermann, Dr. Andreas Fischer, Tobias Thalhammer, Jörg Rohde FDP
Unnötige und kostenintensive Doppelstrukturen für die Einzugsstellen der gesetzlichen Krankenkassen vermeiden!

Der Landtag wolle beschließen:

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die ab 1. Januar 2011 geltende Regelung zur Errichtung von Weiterleitungsstellen im Beitrags- und Meldeverfahren aufgehoben wird, um unnötige und kostenintensive Doppelstrukturen bei der Beitragserhebung zu vermeiden. 

Begründung:

Nach § 28f Abs. 4 Satz 1 SGB IV in der ab 1. Januar 2011 geltenden Fassung haben die Krankenkassen ab diesem Zeitpunkt sicherzustellen, „dass der Arbeitgeber statt bei einer Einzugsstelle bei einer Weiterleitungsstelle (beauftragte Stelle)

1. die Meldungen nach § 28a erstatten,

2. die Gesamtsozialversicherungsbeiträge nach § 28d zahlen,

3. die Beitragsnachweise nach § 28f einreichen

kann.“

Bisher müssen die Arbeitgeber den Gesamtsozialversicherungsbeitrag für ihre Arbeitnehmer an die Krankenkasse (Einzugsstelle) entrichten, von der die Krankenversicherung durchgeführt wird. Die ab Beginn des nächsten Jahres geltende Regelung, die bereits mit dem ab 1. Januar 2007 in Kraft getretenen GKV-Wettbewerbsstärkungsge​setz eingeführt worden war, verfolgt das Ziel, im Gefolge der Einführung des Gesundheitsfonds auch den Beitragseinzug zu zentralisieren. Bis Ende des Jahres werden jedoch viele gesetzliche Krankenkassen gezwungen sein, einen Zusatzbeitrag bzw. eine Zusatzpauschale von den Versicherten zu erheben und einzuziehen. Sie müssen daher weiterhin die notwendigen Personalstrukturen für den notwendigen Beitrags​einzug vorhalten. Durch die Einrichtung einer zentralen Weiterleitungsstelle ent​stehen deshalb unnötige bürokratische und kostenaufwändige Doppelstrukturen.

Auch die Verbände der Krankenkassen weisen aktuell darauf hin, dass mit den ab 2011 geplanten zentralen Weiterleitungsstellen letztlich doppelte Strukturen geschaffen werden, die zu umfangreichen und kostenaufwändigen Schnittstellendefinitionen führen, ohne den Arbeitgebern nennenswerte Vorteile zu verschaffen.

Eine ersatzlose Streichung der Regelung ist daher sinnvoll und kostensparend.   
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